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Bei der Durchfiihrung des Regionalen Wirtschaftsférderungsprogramms in der jeweils geltenden
Fassung gilt fur den Bereich der gewerblichen Investitionsférderung Folgendes:

1
Mitwirkung bei der Bearbeitung von Antragen

1.1
Bei Vorhaben mit einer Investitionssumme unter 2,5 Mio. € hat die Investitions-Bank NRW die
Zustimmung der zustandigen Bezirksregierung herbeizufihren zu Entscheidungen tber

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2003-27
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2003-s664-1

1.1.1
die Verlangerung der Abruffrist sowie der Verlangerung des Durchfiihrungszeitraumes, soweit
im Einzelfall die Durchfuhrungsfrist flr das Investitionsvorhaben 36 Monate Ubersteigt,

1.1.2

wesentliche Anderungen des Investitionsvorhabens, das sind solche, die den Férderzweck unter
Berilicksichtigung der Zielsetzung des Programms gefahrden oder wesentlich beeintrachtigen
konnen,

1.1.3
die Verlangerung der Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises, soweit im Einzelfall die
Durchflihrungsfrist fur das Investitionsvorhaben 36 Monate Uberschreitet,

1.1.4

die Belassung und Ubertragung einer Investitionshilfe auf einen die geférderte Betriebsstitte
Fortfiihrenden; Ubertragungen, deren Voraussetzungen nicht in den jeweils geltenden Allgemei-
nen Bedingungen geregelt sind, bedurfen der vorherigen Zustimmung des Wirtschaftsministeri-
ums,

1.1.5

den Riicktritt von der Zusage bzw. Widerruf der Zusage aufgrund von Anderungen des Vorha-
bens, die den Foérderzweck unter Berlicksichtigung der Zielsetzung des Programms gefahrden
oder wesentlich beeintrachtigen kénnen,

1.1.6

Riickforderung und Verzinsung des Zuschusses aufgrund von Anderungen des Vorhabens, die
den Forderzweck unter Berlicksichtigung der Zielsetzung des Programms gefahrden oder we-
sentlich beeintrachtigen kénnen.

1.2
Soweit bei den in Nrn. 1.1.1 bis 1.1.6 genannten Tatbestanden ein Ermessensspielraum besteht, ist
immer die Zustimmung der zustandigen Bezirksregierung erforderlich.

1.3

In allen unter Nr. 1.1 genannten Fallen kdnnen sowohl die Bezirksregierung wie auch die Investiti-
ons-Bank NRW Antrage dem gemeinsamen Beratungsgremium, dem sog. "Kleinen Landeskredit-
ausschuss", zur Beratung vorlegen.

2
Priifungsaufgaben und -befugnisse

21
Prifungsbefugnisse der Hausbanken

Die Hausbanken haben die von den Empfangern der Zuschiisse zu erbringenden Verwendungs-
nachweise zu Uberprifen und deren Richtigkeit zu bestatigen.
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2.2
Prifungsbefugnisse der Investitions-Bank NRW

2.2

Die Investitions-Bank NRW Uberprift die Verwendungsnachweise anhand der Akten und der ihr
von den Hausbanken Ubersandten Unterlagen.

2.2.2
Sofern die Investitions-Bank NRW Bedenken gegen die OrdnungsmaBigkeit eines Nachweises
hat, teilt sie diese der zustandigen Bezirksregierung mit.

2.3
Prifungsbefugnisse der Bezirksregierungen

2.3.1
Der jeweils zustandigen Bezirksregierung steht das Recht zu, die bestimmungsgemaBe Verwen-
dung der Zuschisse bei der Investitions-Bank NRW zu Uberpriifen.

2.3.2
Dieses Prifungsrecht besteht auch gegeniiber den Hausbanken und den Zuschussempfangern.

3
Prifungsinhalt bei Priifungen durch die Bezirksregierungen

Die Prifungen nach Nr. 2.3 durch die Bezirksregierungen sind im wesentlichen unter Hinzuzie-
hung der bei der Investitions-Bank NRW gefiihrten Akten darauf zu richten, bei den beteiligten

Hausbanken und den Empfangern der Zuschuisse festzustellen, ob die Mittel bestimmungsge-

manB verwendet und die gefdrderten Vorhaben verwirklicht sind.

4
Durchfiihrung der Prifungen durch die Bezirksregierungen

4.1

Die Prifungen sind in Stichproben durchzufiuhren. Eine Quantifizierung der Priifungen erfolgt
nicht; es liegt im pflichtgemaBen Ermessen der Bezirksregierungen zu entscheiden, in welchem
Umfang und wo gepriift wird.

4.2
Fihren die Prifungen der Bezirksregierungen zu Beanstandungen, so unterrichten sie die Inves-
titions-Bank NRW.

4.3
Die Bezirksregierungen legen dem Wirtschaftsministerium am Anfang eines jeden Jahres Uber
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die im Vorjahr durchgefiihrten Prifungen kurze Erfahrungsberichte vor, in denen insbesondere
die Zahl der gepriiften Falle und wesentliche Prifungserkenntnisse mitzuteilen sind.

5
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt am Tage der Verdffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die Erlasse des
MWMYV vom 28.07.1980 und 03.09.1980 (SMBI.NRW.702) auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2003 S. 664

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2003-27

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Aufgaben der Bezirksregierungen bei der Durchführung des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit vom 12. 06.2003  – 314 – 31 - 61 


